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Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Wie hoch ist die Nettolohnlücke zwischen einem verbeamteten 

und einem angestellten Lehrer? 

Frage 2: Wie hoch wären die Kosten für alle nichtverbeamtungsfähigen 

Lehrer in Sachsen, wollte man diese Nettolohnlücke schlie

ßen? (Die Berechnung bitte einmal unter Einbeziehung der 

Grundschullehrer sowie ohne die Grundschullehrer darstel

len) 

zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2: 

Von einer Beantwortung wird abgesehen. 

Die Fragen zielen auf die Berechnung einer Größe ab, die in den Fragen 

selber nicht definiert ist. Darüber hinaus sind die Fragen auf die Angabe nur 

einer einzigen Größe für eine Vielzahl unterschiedlicher Sachverhalte ausge

richtet. 
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Zudem bestehen zwischen Angestellten bzw. Tarifbeschäftigten und Beamten - somit 

auch zwischen verbeamteten und angestellten Lehrkräften - wesentliche Statusunter

schiede. Dies beruht zum einen auf den strukturellen Unterschieden zwischen der tarif

vertraglichen Regelung der Entgelte für Tarifbeschäftigte und der Alimentation im 

Treueverhältnis zwischen Dienstherren und Beamten. Zum anderen ist auch die Abga

benlast im Bereich der Sozialversicherung bei Beamten und Angestellten durch gesetz

liche Vorgaben dem Grunde und der Höhe nach grundlegend unterschiedlich ausge

staltet. Die aus diesen Statusunterschieden resultierenden Unterschiede der Nettoein

kommen zwischen einem verbeamteten und einem angestellten Lehrer können daher 

weder bei Lehrkräften noch bei anderen Berufsgruppen durch eine höhere Bezahlung 

beseitigt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

/i~ o/1 
Dr. Matthias Haß 
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